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 Veröffentlicht am 28.07.1988

Norm

VersVG §16

Rechtssatz

Wenn jemand einem Angestellten der Versicherung die erforderlichen Auskünfte mündlich erteilt, so hat er, falls nicht

durch eine besondere Vereinbarung Schriftlichkeit gefordert ist, seiner Auskunftsp icht Genüge getan. Es ist dann

Sache des Angestellten der Versicherung, diese Antwort auf geeignete Weise seiner vorgesetzte Stelle weiterzuleiten.
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